
WEGWERFKINDER

I

Das Recht des Kindes auf Liebe, Verstandnis und Schutz vor Vernach-
lâssigung, Grausamkeit und Ausbeutung wird zwar allgemein anerkannt,

es wird jedoch in leider allzu vielen Fallen nicht oder nur ungenugend
beriicksichtigt.

Misshandelte, verwahrloste und vernachlâssigte Kinder findet man in
allen Gesellschaften - auch hierzulande. Trennung, Delinquenz und
Suchtabhângigkeiten der Eltern sind haufige Ursachen dafur, dass dièse
ihre Erziehungsaufgaben nicht angemessen wahrnehmen konnen. Dièse Weg-
werfkinder bleiben sich selber Überlassen, wenn soziale Einrichtungen
sich ihrer nicht annehmen.

In diesen Fallen wird die Erziehung der Kinder den leiblichen Eltern
entzogen und einer Pflegefamilie oder einem Heim Übertragen. Auf dièse
Weise wird versucht, weiteren Schaden von den Kindern abzuwenden.

Ein Kind in cine neve Lebensumweit einzugiiedern, ist jedoch ein
schwieriges Unterfangen, denn sowohl das Kind als auch die Pflegefami-
lie oder das Heim mtissen sich aufeinander einstellen konnen, was so
einiges voraussetzt.

II

Grosse Kinderheime, die ihren Anstaltscharakter noch nicht ablegen
konnten, sind denkbar schlecht ausgerlistet, dem Kind ein geborgenes
und liebevolles Erziehungsklima zu bieten, so sehr sich die Erzieher
auch darum bemiihen mbgen. Dennoch kommt das Sozialwesen ohne Kinder-
heime nicht aus, da es zahlenmassig an Alternativen fehlt.

Seit Jahren ist man deshalb bemiiht, grosse Kinderheime in kleinen
Kinderhausern aufzulosen. Statt in grossen Anstalten leben Heimkinder
heute vermehrt in Einfamilienhausern, die Über das ganze Land ver-
streut sind. Sic besuchen cine bffentliche Schule und haben Kontakte
zu Gleichaltrigen und Erwachsenen, die nicht im Kinderhaus leben.
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